
 
 

 

    Gemeinsames Bekämpfungs- und Entsorgungskonzept invasiver Neophyten 

Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen. Die meisten exotischen Pflanzen sind eine Bereicherung und gefährden 

weder Mensch noch Natur. Nur bei einem Teil von ihnen handelt es sich um exotische Problempflanzen, soge-

nannte invasive Neophyten. Sie werden zum wachsenden Problem, weil sie sich unkontrolliert ausbreiten, die Ge-

sundheit von Mensch und Tier gefährden, einheimische Pflanzen verdrängen, Bauten schädigen, Böschungen 

destabilisieren, naturnahe Lebensräume beeinträchtigen, Ertragsausfälle in der Land- und Forstwirtschaft verursa-

chen, schwierig zu bekämpfen sind.  

Zu den 40 exotischen Problempflanzen zählen u.a.: Einjähriges Berufkraut, Essigbaum, Kirschlorbeer, Sommer-

flieder, Staudenknöterich, Amerikanische Goldrute, Aufrechte Ambrosia, Riesen-Bärenklau. Diese sind in allen 

unseren Gemeinden anzutreffen: auf Flachdächern, in Gärten, Plätzen, Wegrändern, Acker- / Wieseland und 

Rebflächen. Damit die Situation nicht ausser Kontrolle gerät, sollte ein Augenmerk auf diese Arten gerichtet wer-

den.  

Ein ganz besonderes Augenmerk sollte auf das Einjährige Berufkraut (siehe Rückseite) gerichtet werden, da es 

sich bereits explosionsartig in unseren Gemeinden vermehrt hat. Wenn nicht schnell gehandelt wird verliert man 

die Kontrolle über diese Art.  

Rechtliche Grundlagen, Pflichten und korrektes Verhalten 

→ Es ist nicht erlaubt, diese Pflanzen zu verkaufen, neu anzupflanzen oder zu verpflanzen, zu vermehren oder aus-

zubringen. 

→ Grundeigentümer sind verpflichtet, auch die indirekte Verbreitung zu verhindern – zum Beispiel durch Wurzeln im 

Aushub oder Samen im Kompost. 

→ Fortpflanzungsfähige Pflanzenteile wie Samen, Wurzeln und Blüten müssen so entsorgt werden, dass eine Wei-

terverbreitung ausgeschlossen ist. 

→ Grundeigentümer sollten die verbotenen Arten aktiv bekämpfen und die Bestände ausrotten. 

Entsorgung: übernimmt Kanton Basel-Landschaft 

Das anfallende Pflanzenmaterial exkl. verholzten Wurzelstöcken aus den Gemeinden Buus, Maisprach, Hem-

miken, Rickenbach und Wintersingen kann in der Wibitalgrube der Gemeinde Buus (siehe Situationsplan) 

vom 18.05. bis 07.11.2026 in einem speziellen Container für die kostenlose und fachgerechte Entsorgung der 

Neophyten deponiert werden.   

  
Fabian Ritter  
T 077 416 40 37  
werkhof@buus.ch  
 
 
 
Wichtig: Weil das Grüngut 
in einer Vergärungsanlage 
entsorgt wird, dürfen keine 
Fremdstoffe wie Plastiksä-
cke enthalten sein.  
  
 
 

 

Für Fragen stehen Ihnen Dieter Buess, Gemeinderat, 079 365 23 28, oder Markus Ritter, NVB, 079 408 16 03, zur 

Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch auf den Merkblättern des Kantons unter www.baselland.ch. 

Wir zählen auf Ihre Mithilfe und danken Ihnen im Voraus. 
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Bitte wenden >>> 

 

 


